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B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 2213/18
der Sitzung des Ausschusses zur Vorbereitung, Begleitung und Nach-
bereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt vom 18.12.2018

BUGA 2021 – Parkplatz Karlstraße – 
Bestätigung der Entwurfsplanung

Genaue Fassung:

01 Der Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und 
Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Er-

B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1328/18
der Sitzung des Stadtrates vom 17.10.2018

Flächennutzungsplan – Änderung Nr. 32 
im Bereich Andreasvorstadt „Nördlich 
Riethstraße/östlich Warschauer Straße“ – 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

Genaue Fassung:

01  Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-
Änderung Nr. 32 für den Bereich Andreasvorstadt 
„Nördlich Riethstraße/östlich Warschauer Straße“ 
eingegangenen Stellungnahmen wird beschlossen. 
Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 32 für den 
Bereich Andreasvorstadt „Nördlich Riethstraße/
östlich Warschauer Straße“ in der Fassung vom 
19.06.2018 (Anlage 2) wird beschlossen. Die Begrün-
dung inklusive Umweltbericht (Anlage 3) wird ge-
billigt. 

* * *
Die von der Landeshauptstadt Erfurt am 17.10.2018, 
Beschluss-Nr.: 1328/18, beschlossene Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 32 für den Bereich Andreasvorstadt 
„Nördlich Riethstraße/östlich Warschauer Straße“ wur-
de gemäß § 6 Abs. 1 BauGB in der Neufassung des Bau-
gesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) durch das 
Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 
04.12.2018, Az.: 310-4621-8524/2018-16051000-FNP-Er-
furt 32.Ä genehmigt.

Hiermit wird die Genehmigung der Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 32 Bereich Andreasvorstadt „Nörd-
lich Riethstraße/östlich Warschauer Straße“ gemäß § 6 
Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplan-Änderung Nr. 32 Bereich Andreasvorstadt 
„Nördlich Riethstraße/östlich Warschauer Straße“ ge-
mäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Jedermann kann die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 32 einschließlich Begründung inklusive Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklärung und die den 
Darstellungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie 
DIN-Normen o. ä. im Bauinformationsbüro der Stadt-
verwaltung Erfurt Warsbergstraße 1, Erdgeschoss, in-
nerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Jedermann kann die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 11 einschließlich Begründung inklusive Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklärung und die den 
Darstellungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie 
DIN-Normen o. ä. im Bauinformationsbüro der Stadt-
verwaltung Erfurt, Warsbergstraße 1, Erdgeschoss, in-
nerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Änderungsbe-
reiches dar und dient nur zur allgemeinen Information.

ausgefertigt: Erfurt, den 19.12.2018

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister 

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 11 

furt beschließt die Entwurfsplanung für das Vorha-
ben Parkplatz Karlstraße (Anlage 1 – 4).

02 Der Ausschuss bestätigt die Verwendung von wei-
teren 394.670 EUR Stellplatzablöse. Insgesamt wer-
den für diese Maßnahme 800.000 EUR Stellplatz-
ablösebeiträge bereitgestellt.

* * *
Hinweis:

Die Anlagen  des Beschlusses können im Bürgerservice-
büro des Bürgeramtes, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 
99084 Erfurt eingesehen werden.  

Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Änderungsbe-
reiches dar und dient nur zur allgemeinen Information.

ausgefertigt: Erfurt, den 20.12.18

i.V. Linnert
A. Bausewein
Oberbürgermeister 

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 32  

B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1327/18
der Sitzung des Stadtrates vom 17.10.2018

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
ILV622 „Wohnquartier Ilversgehofener 
Platz“; Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:

01 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 88 
Abs.  2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und §  19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) beschließt der Stadtrat Erfurt den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ILV622 „Wohn-
quartier Ilversgehofener Platz“, bestehend aus der 
Planzeichnung (Anlage 2) mit den textlichen Fest-
setzungen in der Fassung vom 03.09.2018 und mit 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fas-
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B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1080/18
der Sitzung des Stadtrates vom 05.09.2018

Flächennutzungsplan – Änderung Nr. 30 
für den Bereich Dittelstedt „Rudolstädter 
Straße – Caravan- und Campingplatz“ – 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

Genaue Fassung:

01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-
Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt „Rudol-
städter Straße – Caravan- und Campingplatz“ 
eingegangenen Stellungnahmen wird beschlossen. 
Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 30 für den 
Bereich Dittelstedt „Rudolstädter Straße – Caravan- 
und Campingplatz“ in der Fassung vom 23.05.2018 
(Anlage 2) wird beschlossen. Die Begründung inklu-
sive Umweltbericht (Anlage 3) wird gebilligt.

* * *

Die von der Landeshauptstadt Erfurt am 05.09.2018, 
Beschluss-Nr.: 1080/18, beschlossene Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 30 für den Dittelstedt „Rudolstädter 
Straße – Caravan- und Campingplatz“ wurde gemäß § 6 
Abs. 1 BauGB in der Neufassung des Baugesetzbuches 
vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit Bescheid vom 05.11.2018, Az.: 
310-4621-7669/2018-16051000-FNP-Erfurt 30.Ä geneh-
migt.

sung vom 25.06.2018 (Anlage 3) als Satzung.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung, die zusammenfassende 
Erklärung und die den Festsetzungen zu Grunde liegen-
den Vorschriften wie DIN-Normen o. ä. im Bauinforma-
tionsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 
1, Erdgeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-

chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 20.12.2018

gez. i.v. Linnert
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksachen-Nr. 1327/18  

Hiermit wird die Genehmigung der Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt „Ru-
dolstädter Straße – Caravan- und Campingplatz“ gemäß 
§ 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplan-Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt, 
„Rudolstädter Straße - Caravan- und Campingplatz“ 
gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Jedermann kann die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 30 einschließlich Begründung inklusive Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklärung und die den 
Darstellungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie 
DIN-Normen o. ä. im Bauinformationsbüro der Stadt-
verwaltung Erfurt Warsbergstraße 1, Erdgeschoss, in-
nerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:, 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Änderungsbe-
reiches dar und dient nur zur allgemeinen Information.

ausgefertigt: Erfurt, den 19.12.2018

i.V. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 30  
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